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Satzung 

für den „Zweckverband Bio Energie“ 

im Sinne des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GKZ) vom 16. September 1974 
(GBl. S. 408), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 4. April 2023 (GBl. S. 137, 
142): 

Präambel 

Die Stadt Heidelberg und die Stadt Mannheim kooperieren seit langem auf vertraglicher 
Grundlage im Zusammenhang mit der Verwertung von Bioabfällen. Für die Zukunft soll 
diese Zusammenarbeit durch Gründung eines Zweckverbands vertieft und gesichert 
werden. Der Zweckverband soll Aufgaben der Bioabfallverwertung aus dem 
Entsorgungsgebiet der jeweiligen Mitglieder übernehmen und Betreiber des 
bestehenden Kompostwerks in Wieblingen werden. In den Zweckverband sollen weitere 
Mitglieder aufgenommen werden können. Dies vorausgeschickt, vereinbaren die 
Beteiligten Folgendes: 

I. Allgemeine Bestimmungen

§ 1

Name, Sitz und Verbandsgebiet 

(1) Der Zweckverband hat den Namen „Zweckverband Bio Energie“.

(2) Der Zweckverband hat seinen Sitz in Heidelberg.

(3) Das Verbandsgebiet und der räumliche Wirkungsbereich des Zweckverbands
erstrecken sich auf das Gebiet der Verbandsmitglieder.
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§ 2 

Verbandsmitglieder 

Mitglieder des Zweckverbands sind 

a) die Stadt Heidelberg 

b) die Stadt Mannheim. 

Der Zweckverband kann weitere Mitglieder aufnehmen. 

§ 3 

Aufgaben des Zweckverbands 

(1) Der Zweckverband hat die Aufgabe der Verwertung von Bioabfällen gemäß § 3 
Abs. 7 KrWG mit Ausnahme von Landschaftspflegeabfällen gemäß § 3 Abs. 7 Nr. 2 
KrWG. Mit Gründung des Zweckverbands gehen diese Aufgaben nach § 20 Abs. 1 
KrWG, § 6 Abs. 1 LKreiWiG gemäß § 4 Abs. 1 GKZ auf den Zweckverband über. 

(2) Zur Erfüllung seiner Aufgaben schließt der Zweckverband einen 
Erbbaurechtsvertrag mit der Stadt Heidelberg über das bestehende Kompostwerk 
in Wieblingen. Der Zweckverband wird dadurch Betreiber des Kompostwerks. 
Weitere zum Betrieb des Kompostwerks erforderliche bewegliche Gegenstände 
wird der Zweckverband selbst erwerben. 

(3) Das Recht zur Berechnung und Festsetzung von Gebühren sowie zum Erlass von 
Satzungen über den Anschluss- und Benutzungszwang und über die Erhebung von 
Abgaben verbleibt bei den einzelnen Mitgliedern des Zweckverbands. 

(4) Der Zweckverband kann sich zur Erfüllung seiner Aufgaben Dritter bedienen und 
schließt im Rahmen seiner Aufgaben die entsprechenden Verträge. Er kann alle 
Maßnahmen ergreifen, die zur Durchführung seiner Aufgaben notwendig sind, sie 
fördern oder ergänzen. Der Zweckverband kann gemäß § 21 Abs. 1 GKZ weitere 
Aufgaben für alle Verbandsmitglieder erfüllen oder durchführen. 

(5) Der Zweckverband ist nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu führen. Er erstrebt 
keinen Gewinn. 
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II. Verfassung, Vertretung und Verwaltung 

§ 4 

Anwendung des Eigenbetriebsrechts 

Auf die Verfassung und Verwaltung des Zweckverbands finden die für Eigenbetriebe 
geltenden Vorschriften Anwendung, soweit diese Satzung nichts Abweichendes festlegt. 

§ 5 

Organe des Zweckverbands 

(1) Organe des Zweckverbands sind 

a) die Verbandsversammlung, 

b) der Verbandsvorsitzende. 

Zusätzlich bestellt der Zweckverband zwei Verbandsgeschäftsführer. 

(2) Soweit sich aus dem Gesetz über kommunale Zusammenarbeit und aus dieser 
Satzung nichts anderes ergibt, sind auf die Verbandsversammlung die 
Bestimmungen der Gemeindeordnung über den Gemeinderat, auf den 
Verbandsvorsitzenden die Bestimmungen der Gemeindeordnung über den 
Bürgermeister und auf die Verbandsgeschäftsführer die Bestimmungen des 
Eigenbetriebsgesetzes über den Betriebsleiter sinngemäß anzuwenden. 

§ 6 

Zusammensetzung und Aufgaben der Verbandsversammlung 

(1) Die Verbandsversammlung besteht aus je sechs Vertretern eines jeden 
Verbandsmitglieds, also zwölf Mitgliedern insgesamt. Gemäß § 13 Abs. 4 Satz 1, 
1. Halbsatz GKZ wird jede Gemeinde in der Verbandsversammlung durch den 
Bürgermeister vertreten. Die weiteren Vertreter der Verbandsmitglieder werden 
jeweils vom Gemeinderat gewählt.  

(2) Im Fall der Verhinderung tritt nach § 13 Abs. 4 Satz 1, 2. Halbsatz GKZ an Stelle der 
Bürgermeister ihr allgemeiner Stellvertreter oder ein beauftragter Bediensteter 
nach § 53 Abs. 1 GemO. Für die weiteren Vertreter der Verbandsmitglieder wählen 
diese jeweils Stellvertreter. 
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(3) Die Verbandsversammlung ist das Hauptorgan des Zweckverbands. Sie legt die 
Grundsätze für die Verwaltung des Zweckverbands fest. Die Verbandsversammlung 
entscheidet in den ihr durch Gesetz oder in dieser Satzung zugewiesenen 
Angelegenheiten und überwacht die Ausführung ihrer Beschlüsse.  

(4) Die Verbandsversammlung ist für Beschlussfassungen zuständig, sofern diese 
Satzung nichts anderes bestimmt. Insbesondere ist sie zuständig für die 
Beschlussfassung über folgende Angelegenheiten: 

a) Änderungen dieser Zweckverbandssatzung,  

b) Wahl des Verbandsvorsitzenden und seines Stellvertreters, 

c) Erlass, Änderung und Aufhebung von Satzungen, 

d) Festsetzung einer Satzung über Aufwandsentschädigungen, Tagegelder und 
Reisekosten für die ehrenamtlich tätigen Mitglieder der Organe des 
Zweckverbands, 

e) die allgemeine Festsetzung von Tarifen, soweit keine Umlagen oder Gebühren 
geregelt sind, 

f) den Erlass von Benutzungsordnungen,  

g) Aufnahme und Ausscheiden von Verbandsmitgliedern, 

h) Feststellung und Änderung des Wirtschaftsplans und des fünfjährigen 
Finanzplans, 

i) Festsetzung der Umlagen, 

j) Aufnahme von Darlehen und Gewährung von Darlehen an die 
Verbandsmitglieder, 

k) Erlass von Geschäftsordnungen, soweit nicht kraft Gesetzes eine andere 
Zuständigkeit vorgeschrieben ist, 

l) Beteiligungen an anderen Unternehmen des öffentlichen oder privaten 
Rechts,  
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m) Bestimmung eines Abschlussprüfers für die Jahresabschlussprüfung anstelle 
oder zusätzlich zu der Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt gemäß § 11 
Abs. 3, 

n) Feststellung des Jahresabschlusses sowie die Verwendung des Jahresgewinns 
oder die Behandlung des Jahresverlusts,  

o) Entlastung des Verbandsvorsitzenden und der Verbandsgeschäftsführer,  

p) Bestellung und Abberufung der Verbandsgeschäftsführer, 

q) Regelung der allgemeinen Rechtsverhältnisse der Bediensteten des Zweck-
verbands, 

r)  die Anstellung und Entlassung von Beschäftigten ab der Entgeltgruppe 9 TVöD 
und von Beamten ab Besoldungsstufe A 10,  

s) die Entsendung weiterer Vertreter in die Gesellschafterversammlung oder 
andere Unternehmensorgane von Beteiligungsunternehmen, an denen der 
Zweckverband beteiligt ist,  

t) Auflösung oder Umwandlung des Zweckverbands, 

u) Grundsatzentscheidungen über die Verbandsgeschäftsführung, die 
Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen des Zweckverbands, 

v) Entscheidung über Erwerb, Tausch, Veräußerung und Belastung von 
Grundstücken oder grundstücksgleichen Rechten, 

w) sonstige Angelegenheiten, die für den Zweckverband von grundsätzlicher 
oder erheblicher wirtschaftlicher Bedeutung sind. 

(5) Sonstige wichtige Angelegenheiten des Zweckverbands sind insbesondere 

a) die Ausführung von Vorhaben des Wirtschaftsplans einschließlich der Vergabe 
von Lieferungen und Leistungen, sofern der Aufwand € 300.000,-- übersteigt,  

b) die Bewilligung erfolgsgefährdender Mehraufwendungen im Erfolgsplan, 
sofern sie nicht unabweisbar sind und € 30.000,-- oder 20 % des Einzelansatzes 
bzw. vergleichbarer Einzelansätze übersteigen,  
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c) die Bewilligung über- und außerplanmäßiger Ausgaben im Liquiditätsplan mit 
Investitionsprogramm, sofern sie mehr als € 300.000,-- betragen, 

d) die Entscheidung über die Planung und die Ausführung von Bauvorhaben, die 
Genehmigung der Bauunterlagen sowie die Anerkennung der 
Schlussabrechnung, wenn die Gesamtkosten im Einzelfall mehr als € 300.000,-
- betragen,  

e) der Verzicht auf Ansprüche des Zweckverbands, sofern diese im Einzelfall 
mehr als € 15.000,-- betragen,  

f) der Erlass und die Niederschlagung von Forderungen des Zweckverbands von 
mehr als € 15.000,-- im Einzelfall, 

g) die Stundung von Forderungen über eine Frist von zwölf Monaten hinaus, 
soweit es sich im Einzelfall um einen Betrag von mehr als € 40.000,-- handelt,  

h) die Aufnahme von Krediten und die Begründung einer Zahlungsverpflichtung, 
die wirtschaftlich einer Kreditaufnahme gleichkommt, über € 500.000,--  im 
Einzelfall,  

i) die Bestellung von Sicherheiten, die Übernahme von Bürgschaften, die 
Übernahme von Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie die 
Entscheidung über Rechtsgeschäfte im Sinne von § 88 Abs. 3 GemO ,  

j) der Erwerb, die Veräußerung und die Belastung des Vermögens von mehr als 
€ 300.000,-- im Einzelfall, 

k) der Abschluss und die Aufhebung von Pacht-/Miet-/Leasingverträgen ab 
einem jährlichen Pacht-/Miet-/Leasingwert von € 60.000,--, 

l) die Führung von Rechtsstreitigkeiten, wenn im Einzelfall der Streitwert mehr 
als € 60.000,-- beträgt,  

m) der Abschluss von Vergleichen, wenn das Zugeständnis des Zweckverbands 
mehr als € 30.000,-- beträgt,  

n) die Bewilligung von im Wirtschaftsplan nicht einzeln ausgewiesenen 
Freiwilligkeitsleistungen, wenn der Wert im Einzelfall mehr als € 2.500,-- 
beträgt,  
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o) die Erteilung von Weisungen – soweit ein Weisungsrecht gegeben und 
rechtlich zulässig ist – an die Vertreter des Zweckverbands in Organen von 
Beteiligungsunternehmen, an denen der Zweckverband beteiligt ist. 

(6)  Die Mitglieder der Verbandsversammlung sind ehrenamtlich tätig. 

(7) Auf Vorschlag des Verbandsvorsitzenden kann die Verbandsversammlung 
Sachverständige und sachkundige Gäste zu den Beratungen einzelner 
Angelegenheiten zuzuziehen; diese haben kein Stimmrecht. 
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§ 7 

Geschäftsgang 

(1) Der Verbandsvorsitzende beruft die Verbandsversammlung schriftlich oder 
elektronisch mit angemessener Frist ein und teilt rechtzeitig, in der Regel 
mindestens sieben Tage vor dem Sitzungstag, die Verhandlungsgegenstände mit. 
Zeit, Ort und Tagesordnung der öffentlichen Sitzungen der Verbandsversammlung 
sind rechtzeitig durch den Zweckverband in der von ihm vorgesehenen Form 
öffentlich bekanntzumachen. In Notfällen kann die Verbandsversammlung ohne 
Frist, formlos und nur unter Angabe der Verhandlungsgegenstände einberufen 
werden.  

(2) Die Verbandsversammlung ist nach Bedarf, mindestens einmal jährlich 
einzuberufen. Sie muss unverzüglich einberufen werden, wenn ein 
Verbandsmitglied dies unter Angabe eines Verhandlungsgegenstands beantragt, 
der zum Aufgabenbereich der Verbandsversammlung gehört. 

(3) Die Beschlüsse der Verbandsversammlung werden gemäß § 15 Abs. 3, 1. Halbsatz 
GKZ mit Stimmenmehrheit gefasst, soweit nicht durch Gesetz oder Satzung eine 
größere Mehrheit vorgeschrieben ist. Jedes Verbandsmitglied hat eine der Zahl 
seiner Vertreter entsprechende Stimmenzahl. Die Stimmabgabe erfolgt durch 
den/die jeweiligen Vertreter des Verbandsmitglieds. Die Stimmen eines 
Verbandsmitglieds können nur einheitlich abgegeben werden. 

(4) Über die Sitzungen der Verbandsversammlung und die dabei gefassten Beschlüsse 
sind Niederschriften zu fertigen, die durch den Verbandsvorsitzenden, den 
Schriftführer und einen weiteren Vertreter der Verbandsversammlung, der an der 
Sitzung teilgenommen hat, zu unterzeichnen sind. Die Niederschrift ist den 
Mitgliedern der Verbandsversammlung binnen eines Monats zur Kenntnis zu 
bringen.  

(5) Die Verbandsversammlung kann nur in einer ordnungsgemäß einberufenen und 
geleiteten Sitzung beraten und beschließen. Die Verbandsversammlung ist 
beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte aller Stimmen des Zweckverbands 
vertreten ist.  

(6) Im Übrigen finden auf den Geschäftsgang der Verbandsversammlung die für den 
Gemeinderat geltenden Bestimmungen der Gemeindeordnung entsprechende 
Anwendung. 
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(7) Sitzungen der Verbandsversammlung können entsprechend § 37a GemO ohne 
persönliche Anwesenheit der Mitglieder im Sitzungsraum durchgeführt werden, 
sofern eine Beratung und Beschlussfassung durch zeitgleiche Übertragung von Bild 
und Ton mittels geeigneter technischer Hilfsmittel, insbesondere in Form einer 
Videokonferenz, möglich ist. 

(8) An den Sitzungen der Verbandsversammlung nehmen die 
Verbandsgeschäftsführer mit beratender Stimme teil. 

(9) An den Sitzungen der Verbandsversammlung können zu einzelnen 
Tagesordnungspunkten auf Einladung durch den Verbandsvorsitzenden 
sachkundige Dritte beratend teilnehmen. 

(10) Sofern in dieser Satzung Wertgrenzen definiert sind, verstehen sich diese ohne 
Umsatzsteuer. 

§ 8 

Verbandsvorsitzender 

(1) Der Verbandsvorsitzende sowie der stellvertretende Verbandsvorsitzende werden 
von der Verbandsversammlung aus ihrer Mitte auf die Dauer von drei Jahren 
gewählt. Scheidet ein Gewählter aus der Verbandsversammlung vorzeitig aus, so 
endet auch sein Amt. Die Verbandsversammlung hat für die Restdauer der Amtszeit 
einen neuen Verbandsvorsitzenden oder Stellvertreter zu wählen. 

(2) Der Verbandsvorsitzende ist Vorsitzender der Verbandsversammlung. Der 
Verbandsvorsitzende beruft die Verbandsversammlung zu den Sitzungen ein und 
bereitet die Beschlüsse vor.  

(3) Der Verbandsvorsitzende vertritt den Zweckverband in allen Angelegenheiten, 
soweit nicht ein Verbandsgeschäftsführer gemäß § 9 Abs. 5 den Zweckverband 
vertritt.  

(4) Der Verbandsvorsitzende ist Dienstvorgesetzter und oberste Dienstbehörde für die 
Bediensteten des Zweckverbands. 

(5) Bis zur ersten Wahl des Verbandsvorsitzenden nimmt Herr Professor Doktor 
Würzner dessen Aufgaben wahr. Hierunter fällt auch die erstmalige Einberufung 
der Verbandsversammlung. 
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(6) In dringenden Angelegenheiten des Zweckverbands entscheidet der 
Verbandsvorsitzende nach vorheriger Anhörung der Verbandsgeschäftsführer an 
Stelle der Verbandsversammlung. Die Gründe für die Eilentscheidung und die Art 
der Erledigung sind den Verbandsmitgliedern unverzüglich mitzuteilen. 

§ 9 

Verbandsgeschäftsführer 

(1) Zur fachgemäßen Erledigung der Geschäfte hat die Verbandsversammlung einen 
kaufmännischen und einen technischen Verbandsgeschäftsführer zu bestellen, die 
Betriebsleiter im Sinne des Eigenbetriebsgesetzes sind. Die Geschäftsverteilung 
zwischen den beiden Verbandsgeschäftsführern regelt der Verbandsvorsitzende 
mit Zustimmung der Verbandsversammlung durch eine Geschäftsordnung. 

(2) Die Verbandsgeschäftsführer erledigen in eigener Zuständigkeit die Geschäfte der 
laufenden Verwaltung. Ihre Zuständigkeit ergibt sich dabei insbesondere aus § 6 
Abs. 5. 

(3) Die Verbandsgeschäftsführer haben den Verbandsvorsitzenden über alle wichtigen 
Angelegenheiten des Zweckverbands rechtzeitig zu unterrichten. 

(4) Die Verbandsgeschäftsführer haben insbesondere zu berichten 

a) regelmäßig vierteljährlich über die Entwicklung der Erträge und 
Aufwendungen und über die Abwicklung des Finanzplans, 

b) unverzüglich, wenn unabweisbare, erfolgsgefährdende Mehraufwendungen 
zu leisten sind, erfolgsgefährdende Mindererträge zu erwarten sind oder 
sonst in erheblichem Umfang vom Wirtschaftsplan abgewichen werden muss, 

c) unverzüglich, wenn Mehrausgaben, die für das einzelne Vorhaben des 
Wirtschaftsplans erheblich sind, zu leisten oder sonst in erheblichem Umfang 
vom Wirtschaftsplan abzuweichen ist. 

(5) Die Verbandsgeschäftsführer vertreten den Zweckverband im Rahmen ihrer 
Aufgaben. Sie können Bedienstete des Zweckverbands in bestimmten Umfang mit 
ihrer Vertretung beauftragen; in einzelnen Angelegenheiten kann ein 
Verbandsgeschäftsführer rechtsgeschäftliche Vollmacht erteilen. 
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III. Wirtschaftsführung und Rechnungswesen 

§ 10 

Bedienstete des Zweckverbands 

(1) Der Zweckverband kann die zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderlichen 
Bediensteten einstellen. Die Bediensteten können hauptamtliche Beamte sein. 

(2) Der Zweckverband kann sich auch geeigneter Bediensteter und sächlicher 
Verwaltungsmittel von Verbandsmitgliedern oder Dritter bedienen. 

(3) Der Zweckverband tritt dem kommunalen Arbeitgeberverband Baden-
Württemberg und dem kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg 
bei. 

§ 11 

Wirtschaftsführung und Rechnungswesen 

(1) Die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen des Zweckverbands erfolgen auf 
Grundlage des Handelsgesetzbuchs entsprechend der Eigenbetriebsverordnung-
HGB (EigBVO-HGB).  

(2) Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr. 

(3)  Jahresabschluss und Lagebericht sind nach den Bestimmungen des dritten Buchs 
des Handelsgesetzbuchs aufzustellen und zu prüfen. Der Jahresabschluss wird 
entsprechend § 16 Abs. 2 EigBG durch das örtliche Rechnungsprüfungsamt 
desjenigen Mitglieds geprüft, welches nicht den Verbandsvorsitzenden stellt. Die 
Verbandsversammlung kann beschließen, dass anstelle oder zusätzlich zu der 
Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt ein Wirtschaftsprüfer den 
Jahresabschluss prüft. 

(4) Die Prüfung des Jahresabschlusses ist auch auf den Prüfungsgegenstand des § 
53 Abs. 1 des Gesetzes über Grundsätze des Haushaltsrechts des Bundes und 
der Länder (HGrG) zu erstrecken. Den Verbandsmitgliedern stehen die Befugnisse 
gemäß §§ 54 ff. HGrG zu. 

(5) Die Verbandsmitglieder sind berechtigt, durch Einsicht in die Buchführung, in 
Belege und Verträge sowie durch örtliche Besichtigungen die Verwendung der 
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Kostenbeteiligungen zu prüfen. Die Verbandsmitglieder können sich zur 
Ausübung dieses Prüfungsrechts eines qualifizierten Dritten bedienen. 

§ 12 

Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit 

In einer Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit ist zu regeln, welche 
Entschädigungen die Vertreter der Verbandsmitglieder sowie der Verbandsvorsitzende 
und der stellvertretende Verbandsvorsitzende für ihre Tätigkeiten erhalten. 

IV. Deckung des Finanzbedarfs 

§ 13 

Stammkapital 

(1) Das Stammkapital des Zweckverbands beträgt 500.000 €.  

(2) Die Einzahlung des Stammkapitals erfolgt mittels Bareinlage durch jedes 
Verbandsmitglied zu gleichen Teilen.  

§ 14 

Deckung des Finanzbedarfs, Umlagen 

(1) Solange und soweit die sonstigen Erträge und Einzahlungen zur Deckung des 
verbleibenden Finanzbedarfs des Zweckverbands nicht ausreichen, kann der 
Zweckverband von den Verbandsmitgliedern Umlagen erheben oder Darlehen 
aufnehmen. 

(2) Zur Deckung des nach Absatz 1 verbleibenden Finanzbedarfs aus dem Erfolgsplan 
erhebt der Zweckverband eine Betriebskostenumlage. Grundlage der 
Betriebskostenumlage bilden die nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen 
ansatzfähigen Kosten im Sinne von § 14 des Kommunalabgabengesetzes (KAG). Bei 
der Bemessung der Betriebskostenumlage sind die Bestimmungen des KAG 
entsprechend anzuwenden, insbesondere § 14 und § 18 KAG. 

(3) Zur Deckung des nach Absatz 1 verbleibenden Finanzbedarfs aus 
Investitionstätigkeit des Liquiditätsplans mit Investitionsprogramm kann der 
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Zweckverband anstelle der Inanspruchnahme von Darlehen eine 
Investitionsumlage erheben. 

(4) Der vom jeweiligen Verbandsmitglied an den Umlagen zu tragende Anteil bemisst 
sich nach Anhang 1, der Bestandteil dieser Verbandssatzung ist.  

(5) Die Umlage ist innerhalb eines Monats nach Anforderung zur Zahlung fällig. 

(6) Der Zweckverband ist dazu berechtigt, für die Abdeckung der von ihm zu leistenden 
Aufwendungen und Ausgaben Vorauszahlungen von den Verbandsmitgliedern 
anzufordern. 

(7) Die Höhe von Umlagen wird im Wirtschaftsplan für das Jahr vorläufig und im 
Jahresabschluss endgültig festgesetzt. Auf die Betriebskostenumlage sind 
monatliche Vorauszahlungen zum jeweiligen Monatsersten zu leisten. Solange der 
Wirtschaftsplan und die jeweilige Verbandsumlage noch nicht beschlossen sind, 
sind die Vorauszahlungsbeträge des Vorjahres weiter zu entrichten. Auf der 
Grundlage des Jahresabschlusses wird eine Abrechnung der Umlagen erstellt; 
Änderungen an der Höhe gegenüber den Vorauszahlungen sind innerhalb eines 
Monats nach Feststellung des Jahresabschlusses auszugleichen. 

V. Sonstige Bestimmungen 

§ 15 

Öffentliche Bekanntmachung 

Öffentliche Bekanntmachungen erfolgen im Internet auf der Homepage des 
Zweckverbands unter […]. Die öffentlichen Bekanntmachungen können in der 
Geschäftsstelle des Zweckverbands während der Sprechzeiten kostenlos eingesehen 
werden und sind gegen Kostenerstattung als Ausdruck erhältlich. Ausdrucke der 
öffentlichen Bekanntmachungen werden unter Angabe der Bezugsadresse gegen 
Kostenerstattung auch zugesandt.  
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§ 16 

Aufnahme weiterer Mitglieder 

(1) Die Aufnahme weiterer Mitglieder in den Zweckverband kann von der 
Verbandsversammlung mit mindestens zwei Dritteln ihrer satzungsmäßigen 
Stimmenzahl beschlossen werden.  

(2) Im Falle der Aufnahme weiterer Mitglieder ist der Anhang 1 nach § 14 Abs. 4 
entsprechend anzupassen. Der Zweckverband kann von dem neuen Mitglied die 
Zahlung eines Aufnahmegeldes verlangen. Die Höhe des Aufnahmegeldes 
orientiert sich an dem Nutzungsvorteil des neuen Mitglieds an der vorhandenen 
Infrastruktur sowie an dem von den übrigen Mitgliedern eingebrachten 
Stammkapital. 

§ 17 

Ausscheiden von Mitgliedern 

(1) Die Beschlussfassung über das Ausscheiden eines Mitgliedes kann nur einstimmig 
gefasst werden.  

(2) Ausscheidende Mitglieder haften für die bis zum Zeitpunkt ihres Ausscheidens 
entstandenen Verbindlichkeiten des Zweckverbands weiter. Ein Anspruch des 
ausscheidenden Mitglieds auf Beteiligung am Verbandsvermögen besteht nicht.  

§ 18 

Auflösung des Zweckverbands 

(1) Der Zweckverband kann nur mit Zustimmung aller Verbandsmitglieder aufgelöst 
werden. Die Auflösung des Zweckverbands bedarf der Genehmigung der 
Rechtsaufsichtsbehörde. 

(2) Bei einer Auflösung fällt neben den Anlagen des Zweckverbands das nach 
Bereinigung der Verbindlichkeiten noch vorhandene Vermögen den 
Verbandsmitgliedern entsprechend ihres Stimmanteils zu. Entsprechendes gilt in 
Bezug auf verbleibende Verbindlichkeiten. Die Verbandsversammlung entscheidet 
über die zur Abwicklung notwendigen Maßnahmen, u.a. auch über die Übernahme 
unkündbarer Beschäftigter des Zweckverbands. Bestimmungen über einen 
Heimfall des Kompostwerks bleiben dem Erbbaurechtsvertrag gemäß § 3 Abs. 2 
vorbehalten. 
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§ 19 

Schlussbestimmungen  

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Satzung unwirksam sein oder aus tatsächlichen 
oder Rechtsgründen nicht durchgeführt werden können, ohne dass damit die 
Aufrechterhaltung der Satzung für ein Zweckverbandsmitglied insgesamt unzumutbar 
wird, werden dadurch die übrigen Regelungen dieser Satzung nicht berührt. Das 
Gleiche gilt, falls sich eine Regelungslücke zeigen sollte. An Stelle der unwirksamen oder 
undurchführbaren Bestimmungen oder zur Auffüllung einer Regelungslücke ist eine 
Bestimmung zu vereinbaren, die dem von den Zweckverbandsmitgliedern angestrebten 
Zweck am nächsten kommt 

§ 20 

Inkrafttreten der Verbandssatzung 

Der Zweckverband entsteht zum 1. Januar 2024, frühestens aber am Tage nach der 
öffentlichen Bekanntmachung der Genehmigung und der Verbandssatzung durch die 
Rechtsaufsichtsaufsichtsbehörde. 



  Anhang 1 

 

Die Verbandsmitglieder beabsichtigen, dem Zweckverband die nachfolgend dargestell-
ten Bioabfallmengen anzudienen. Die Auslegung der vom Zweckverband betriebenen 
und/oder beauftragten Behandlungskapazität muss die geordnete Verwertung dieser 
dargestellten Bioabfallmengen sicherstellen: 

 

Geplante Kapazität 

Abfallfraktion Mannheim Heidelberg Summe 

Bioabfälle aus Biotonne 11.500 Mg 10.500 Mg 22.000 Mg 
Getrennt erfasste Grünabfälle im 
Sinne § 3 Abs. 7 Nr. 1 KrWG 2.500 Mg 3.000 Mg 5.500 Mg 
Summe 14.000 Mg 13.500 Mg 27.500 Mg 

 

Die für die Ermittlung der Betriebskostenumlage gem. § 14 Abs. 2 der Zweckverbands-
satzung werden nachfolgende „Kostentöpfe“ gebildet und bei der Ermittlung der Be-
triebskostenumlage die nachfolgend beschriebenen Bezugsgrößen zugrunde gelegt: 

Kostentopf Bezugsgröße 

Fermentation, zeitraumabhängige Kosten 
jeweils 50%, d.h. hälftige Zuord-
nung auf die Verbandsmitglieder 

Fermentation, mengenabhängige Kosten Ist-Menge Bioabfälle (Biotonne) 

Bioabfallbehandlung, mengenabhängige Kosten 
Ist-Menge Input Bio- und  
Grünabfälle 

Störstoffentsorgung, mengenabhängige Kosten Ist-Menge Bioabfälle (Biotonne) 

Deckungsbeitrag fremde Grünabfälle 
jeweils 50%, d.h. hälftige Zuord-
nung auf die Verbandsmitglieder 

Deckungsbeitrag Fremde Bioabfälle (Biotonne) 
jeweils 50%, d.h. hälftige Zuord-
nung auf die Verbandsmitglieder 

Alle übrigen Kostenpositionen 
jeweils 50%, d.h. hälftige Zuord-
nung auf die Verbandsmitglieder 
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In die jeweiligen Kostentöpfe fließen dabei folgende Kostenpositionen ein: 

 

Fermentation, zeitraumabhängige Kosten 

Zeitraumabhängiges Entgelt der ÖPP-Gesellschaft für die Fermentation der Bioab-
fälle gem. Vergärungsvertrag. 

 

Fermentation, mengenabhängige Kosten 

Mengenabhängiges, d.h. tonnagebezogenes Entgelt der ÖPP-Gesellschaft für die Fer-
mentation der Bioabfälle gem. Vergärungsvertrag. 

 

Bioabfallbehandlung, mengenabhängige Kosten 

Personalkosten für das Schichtpersonal zum Betrieb der Verfahrensschritte Vorbe-
handlung, Entwässerung/Konditionierung, Nachrotte/Kompostierung und Kompost-
herstellung der vom Zweckverband betriebenen Anlagenteile; Kosten für Energie, 
Chemikalien, Betriebsmittel und Kompostvermarktung abzüglich der Erlöse für die 
vermarkteten Komposte / Erden sowie mit den genannten Positionen vergleichbare 
Kosten / Erlöse. 

 

Störstoffentsorgung, mengenabhängige Kosten 

Personalkosten für den Umschlag und den Transport von Störstoffen, Entsorgungs-
kosten für Störstoffe einschließlich der Kosten für Emissionszertifikate, Fahrzeug- und 
Maschinenkosten für Transport und Umschlag, Kosten für Autobahnmaut, Fremdleis-
tungsentgelte für Umschlag und Transport von Störstoffen sowie mit den genannten 
Positionen vergleichbare Kosten. 

 

Deckungsbeitrag fremde Grünabfälle 

Der Deckungsbeitrag ermittelt sich aus der Gesamtsumme der Erlöse für durch den 
Zweckverband angenommene Grünabfälle anderer Anlieferer abzüglich der hierauf 
entfallenden mengenabhängigen Kosten Bioabfallbehandlung. 
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Deckungsbeitrag Fremde Bioabfälle (Biotonne) 

Der Deckungsbeitrag ermittelt sich aus der Gesamtsumme der Erlöse für durch den 
Zweckverband angenommene Bioabfälle (Biotonne) anderer Anlieferer abzüglich der 
hierauf entfallenden mengenabhängigen Kosten Fermentation, Bioabfallbehandlung 
und Störstoffentsorgung. 

 

Alle übrigen Kostenpositionen 

Die übrigen Kostenpositionen umfassen die administrativen Personalkosten des 
Zweckverbands, die Instandhaltungskosten, Mieten und Pachten, Steuern und Versi-
cherungen, die Verwaltungsgemeinkosten des Zweckverbands einschließlich der 
durch die Verbandsmitglieder erbrachten Verwaltungsleistungen, den sonstigen be-
trieblichen Aufwand des Zweckverbands, die Abschreibungen auf das Anlagevermö-
gen, Zinsen sowie die Erlöse für die Vor-/Nachbehandlung von Bioabfällen anderer 
Anlieferer gem. Vergärungsvertrag, die die ÖPP-Gesellschaft einbringt. 

 

Soweit die Betriebskostenumlage für einzelne Kostentöpfe als Bezugsgröße eine Kos-
tentragung von jeweils 50%, d.h. eine hälftige Zuordnung der jeweiligen Kosten auf die 
Verbandsmitglieder vorsieht, basiert dies auf dem Umstand von geplanten Abfallanlie-
ferungen im ungefähr gleichen Umfang gemäß Tabelle „geplante Kapazität“. Die Ver-
bandsmitglieder stimmen darin überein, dass diese Bezugsgröße entsprechend ange-
passt wird, wenn sich das Verhältnis der Anlagenauslastung gemäß der tatsächlichen 
Anlieferung an Bio- und Grünabfällen maßgeblich verschiebt. Eine maßgebliche Ver-
schiebung ist gegeben, wenn sich das Verhältnis der tatsächlichen Anlieferungen in 
zwei aufeinanderfolgenden Kalenderjahren um mehr als 1.000 Mg p.a. verschoben ha-
ben sollte. Die Anpassung der Bezugsgröße erfolgt dann rückwirkend für das zweite 
Kalenderjahr, in dem sich das Verhältnis der Anlagenauslastung maßgeblich verscho-
ben hat, und zwar im Verhältnis der Verschiebung. 
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